
INFORMATION ZUR MASERNIMPFUNG NACH STIKO 
ANSTEHENDE IMPFPFLICHT AB 03/2020 (GESETZESVORLAGE 10/2019)

* Nach Gesetzesvorlage als Ergänzung zum Infektionsschutzgesetz (IfSG)
   Ist von der Masernimpfpflicht betroffen (Gesetz vorgesehen für 03/2020) / Stand 10/2019)

• Personen die in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Kinderhorte, Wohngruppen, etc. betreut werden.
• Personal von Gemeinschaftseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kindergärten, etc.
• Personal von Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegedienste, Gesundheitsdienste und sonstige Heilberufe
• Betrifft auch Aufsichtspersonal, Transport-, Küchen- und Reinigungspersonal, Praktikanten und Ehrenamtliche

 

nach 1970 Geborenevor 1970 Geborene

Von Immunschutz wird ausgegangen, 
daher derzeit nicht von Gesetzesent-

wurf betroffen. Ggf. aus Eigenschutz in 
Erwägung ziehen.

Keine weiteren 
Maßnahmen

Impfung vollständig
Immunschutz anzunehmen
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1x MMR impfen nach STIKO

oder wenn kein Impfstoff 
vorhanden – 

Masern IgG-Titerkontrolle

Masern IgG positiv:
Immunschutz 

    anzunehmen

1x MMR impfen nach STIKO

Masern gehabt • Unklar/ohne Impfung
• nur eine Impfung
• Impfung als Kind

Masern gehabt oder 
(vollständig) geimpft

Masern nicht gehabt 
oder unklar

Masern IgG-Titerkontrolle

1x MMR impfen nach STIKO

oder wenn kein Impfstoff 
vorhanden

oder

Ärztliches Zeugnis

Masern IgG negativ:
Kein Immunschutz

ALLGEMEINE HINWEISE

Eine Kontraindikation für eine MMR Impfung besteht, wenn 
ein aktueller Kinderwunsch vorliegt       1 Monat Abstand von 
Schwangerschaft empfohlen

Keine Titerkontrolle nach erfolgter MMR Impfung notwendig

Kontrolle Impfpass

ZIELGRUPPE*


